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Die Botschaft des Gemeinderates mit den Erläuterungen zu den Geschäften wird vor der 
Versammlung an alle Haushaltungen verschickt. 
 
Die detaillierte Jahresrechnung 2022 kann auf der Website der Gemeinde Bargen unter 
www.bargen-be.ch heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung Bargen in schriftli-
cher Form bezogen werden. 
 
Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen beim Regierungsstatthalteramt 
Seeland, Amthaus, Stadtplatz 33, 3270 Aarberg, schriftlich und begründet Beschwerde 
geführt werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Versammlung zu laufen. 
 
Verletzungen von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften sind an der Versammlung 
sofort zu rügen. 
 
 
Der Gemeinderat  Bargen, im Mai 2023 
 
 

Stimmrecht 
Gemeindeordnung (GO) Einwohnergemeinde Bargen Art. 23 Abs. 1 Schweizerbürgerinnen und 
Schweizerbürger, die seit drei Monaten in der Gemeinde wohnhaft sind und das 18. Altersjahr 
zurückgelegt haben, sind stimmberechtigt. Personen, die wegen Geisteskrankheit oder Geistes-
schwäche entmündigt sind, bleiben vom Stimmrecht ausgeschlossen.  

http://www.bargen-be.ch/
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1 Wahlen ï Wahl eines Mitgliedes für den Gemeinderat 

 
Gemeinderätin Käthi Gerber, Ressort Schul- und Kulturkommission, hat per 
30.06.2023 demissioniert. Mittels Flugblatt wurde die Bevölkerung von Bar-
gen darauf aufmerksam gemacht, Wahlvorschläge einzureichen. 
 
Nachfolgende zwei Personen haben sich innert der Frist gemeldet und kan-
didieren für den Gemeinderat. 
 
 
Name/Vorname: Janik Thomas Schwab 

Alter: 27 Jahre 

Zivilstand: ledig 

Adresse: Neuenburgstrasse 32 

 

Ich kandidiere für den Gemeinderat Bargen, weil... 
é.mir die Gemeinde Bargen am Herzen liegt, da ich seit meiner Geburt hier 
lebe. Schon früh habe ich mich für das Interesse der Gemeinde eingesetzt; 
sei es am Wald Tag oder als Mitglied der Liegenschaftskommission, wo ich 
nach wie vor tätig bin. 
Es würde mich freuen, wenn ich als Gemeinderatsmitglied mit meinem Wis-
sen, Interesse, meinem zielorientierten Denken und Handeln zum Wohl und 
Erfolg der Gemeinde Bargen beitragen darf. 
 
 
 
Name/Vorname: Sabrina Gerber 

Alter: 37 Jahre 

Zivilstand: in einer Partnerschaft 

Kinder: 1 Kind 

Adresse: Brunnmattweg 3 

 

Ich kandidiere für den Gemeinderat Bargen, weil... 
é.ich gerne an der zukunftsorientierten Gestaltung von Bargen ï als unser 
Zuhause für alle Generationen ï mitwirken möchte. Dabei ist es mir wichtig, 
dass politische Entscheidungen sachlich und im Einklang mit und zur Förde-
rung unserer Dorfkultur getroffen werden. 
 
 

Marc Känel, Gemeindepräsident  
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2 Jahresrechnung 2022 - Genehmigung 
 

Übersicht der Ergebnisse 

 

 

Ergebnis Erfolgsrechnung (in Fr.) Rechnung 2022 Budget 2022 

Gesamthaushalt     
Aufwand Gesamthaushalt 5'334'353.55 6'180'500.00 
Ertrag Gesamthaushalt 5'893'646.30 5'626'350.00 

Ergebnis Gesamthaushalt 559'292.75 -554'150.00 

    
Allgemeiner Haushalt   
Aufwand allgemeiner Haushalt 3'227'600.92 3'776'850.00 
Ertrag allgemeiner Haushalt 3'981'843.14 3'642'450.00 

Ergebnis allgemeiner Haushalt 754'242.22 -134ô400.00 

   
Wasserversorgung   
Aufwand Wasserversorgung 201'692.34 245'550.00 
Ertrag Wasserversorgung 172'563.70 189'450.00 

Ergebnis Wasserversorgung -29'128.64 -56'100.00 

   
Abwasserentsorgung   
Aufwand Abwasserentsorgung 284'921.01 286'050.00 
Ertrag Abwasserentsorgung 236'903.57 232'950.00 

Ergebnis Abwasserentsorgung -48'017.44 -53'100.00 

   
Abfallentsorgung   
Aufwand Abfall 86'938.74 80'700.00 
Ertrag Abfall 71'710.80 69'100.00 

Ergebnis Abfall -15'227.94 -11'600.00 

   
Elektrizitªtsversorgung   
Aufwand Elektrizitªtsversorgung 1'275'989.85 1'483'500.00 
Ertrag Elektrizitªtsversorgung 1'277'335.74 1'386'100.00 

Ergebnis Elektrizitªtsversorgung 1'345.89 -97'400.00 

   
Glasfasernetz   
Aufwand Glasfasernetz 257'210.69 307'850.00 
Ertrag Glasfasernetz 150'108.35 106'300.00 

Ergebnis Glasfasernetz -107'102.34 -201'550.00 

   
Soziales und Dorfkultur   
Aufwand Soziales und Dorfkultur 0.00 0.00 
Ertrag Soziales und Dorfkultur 3'181.00 0.00 

Ergebnis Soziales und Dorfkultur 3'181.00 0.00 
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Ergebnis allgemeiner Haushalt 

Der allgemeine Haushalt schliesst mit einem Ertrags¿berschuss von 
Fr. 754'242.22 um Fr. 888'642.22 besser ab als budgetiert. Einer der Haupt-
gr¿nde dieses Ergebnisses ist auf der Ertragsseite zu finden. Der Bereich 
Steuern schliesst netto rund Fr. 250'000.00 besser ab, als budgetiert. Zu 
Buche schlagen hier insbesondere Mehreinnahmen von Fr. 92'635.90 bei 
den Einkommenssteuern und Fr. 50'996.05 bei den Sonderveranlagungen. 
Zudem konnten Wertberichtigungen auf Forderungen von Fr. 65'048.20 auf-
gelºst werden. Die Zusch¿sse des Kantons (Mindestausstattung und Dispa-
ritªtenabbau) sind ebenfalls um rund Fr. 110'000.00 hºher ausgefallen, als 
dies im Budget vorgesehen war. 
Auf der Aufwandseite musste bei der Verbuchung des Lastenausgleichs So-
zialhilfe einmalig eine Korrektur vorgenommen werden, damit den Bu-
chungsvorgaben des Amts f¿r Gemeinde- und Raumordnung Rechnung ge-
tragen wird. Der Aufwand fªllt deshalb um Fr. 380'009.00 tiefer aus, als bud-
getiert. Dies ist jedoch ein rein buchhalterischer Vorgang, wobei keine fl¿s-
sigen Mittel fliessen. 
Die Besserstellung ist deshalb hauptsªchlich auf hºhere (Steuer-)Einnah-
men und hºhere Zusch¿sse des Kantons zur¿ckzuf¿hren, wobei davon aus-
gegangen werden kann, dass diese Einnahmen weiterhin jªhrlich stark 
schwanken werden. 
 
Ergebnisse Spezialfinanzierungen 

Bereich Ergebnis 2022 Budget 2022 Abweichung Bilanzausgleich 
neu 

Wasser -29'128.64 -56'100.00 26'971.36 782'506.20 

Abwasser -48'017.44 -53'100.00 5'082.56 488'781.22 

Abfall -15'227.94 -11'600.00 -3627.94 114'947.80 

Elektrizitªt 1'345.89 -97'400.00 98'745.89 1'330'466.05 

Glasfasernetz -107'102.34 -201'550.00 94'447.66 653'074.63 

 
Bis auf die Spezialfinanzierung Glasfasernetz und Elektrizitªtsversorgung 
schliessen alle Spezialfinanzierungen im Bereich der budgetierten Ergeb-
nisse ab. Es sind keine massgebenden Abweichungen zu verzeichnen.  
Der um rund Fr. 100'000.00 tiefer ausgewiesene Aufwand¿berschuss der 
Spezialfinanzierung Glasfasernetz ist entstanden, weil die Entnahme aus 
dem Werterhalt hºher ausfªllt, als budgetiert. Dies deshalb, weil die ausser-
ordentliche Abschreibung des alten Verwaltungsvermºgens praktisch voll-
umfªnglich aus dem Werterhalt entnommen werden konnte. 
Der geringe Ertrags¿berschuss bei der Elektrizitªtsversorgung resultiert 
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hauptsªchlich daraus, weil der Stromeinkauf tiefer ausgefallen ist, als bud-
getiert und weil verschiedene Unterhaltsarbeiten nicht nºtig waren. 
 

Investitionsrechnung 

Im Rechnungsjahr wurden Nettoinvestitionen von Fr. 233'511.81 getªtigt, 
wovon Fr. 63'487.65 im allgemeinen Haushalt und Fr. 170'024.16 in den spe-
zialfinanzierten Bereichen. 
 

Nachkredite 

Sªmtliche Nachkredite der Erfolgsrechnung liegen in der Beschlusskompe-
tenz des Gemeinderats, die Gemeindeversammlung hat keine Nachkredite 
zu genehmigen. 
 
Eigenkapital 

Nach Abschluss des Rechnungsergebnisses 2022 ergeben sich folgende 
Bestände im Eigenkapital per 31.12.2022: 
 01.01.2022 31.12.2022 

Eigenkapital Total Fr. 6ó590ó656.80 Fr. 7ó247ó264.43 

Spezialfinanzierungen Fr. 3ô567ô906.17 Fr. 3ó369ó775.70 

Wasserversorgung (Bilanzüberschuss) Fr. 811ô634.84 Fr. 782ó506.20 
Abwasserentsorgung (Bilanzüberschuss) Fr. 536ô798.66 Fr. 488ó781.22 

Abfall (Bilanzüberschuss) Fr. 130ô175.54 Fr. 114ó947.60 
Elektrizität (Bilanzüberschuss) Fr. 1ô329ô120.16 Fr. 1ó330ó466.05 
Glasfasernetz (Bilanzüberschuss) Fr. 760ô176.97 Fr. 653ó074.63 
Vorfinanzierungen Fr. 1ô629ô139.05 Fr. 1ó792ó583.28 
allg. Haushalt (Fonds Dorfkultur) Fr. 18ô864.35 Fr. 22ó045.35 
Werterhalt Wasserversorgung Fr. 524ô885.25 Fr. 635ó623.94 
Werterhalt Abwasserentsorgung Fr. 1ô016ô103.45 Fr. 1ó099ó233.79 
Werterhalt Elektrizität Fr. 0.00 Fr. 35ó680.20 
Werterhalt Glasfasernetz Fr. 69ô286.00 Fr. 0.00 
Schwankungsreserve Fr. 63ó983.50  63ó983.50 
Neubewertungsreserve Finanzvermögen Fr. 251ó793.40 Fr. 188ó845.05 

Bilanzüberschuss allgemeiner Haushalt Fr. 1ô077ô834.68 Fr. 1'832ó076.90 

 
Der Bilanzüberschuss im allgemeinen Haushalt wird durch das positive Er-

gebnis per Ende 2022 merklich erhöht und beläuft sich neu auf rund 15 

Steuerzehntel. 

Marc Känel, Gemeindepräsident  
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Antrag des Gemeinderates an die Gemeindeversammlung 

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2022 an seiner Sitzung vom 

04.04.2023 genehmigt und beantragt der Gemeindeversammlung, die 

Jahresrechnung 2022 zu genehmigen. 

 
 

ERFOLGSRECHNUNG Gesamthaushalt   

 Aufwand Gesamthaushalt 5'334'353.55 

 Ertrag Gesamthaushalt 5'893'646.30 

 Ergebnis Gesamthaushalt 559'292.75 

    

davon Allgemeiner Haushalt  

 Aufwand allgemeiner Haushalt 3'227'600.92 

 Ertrag allgemeiner Haushalt 3'985'024.14 

 Ergebnis allgemeiner Haushalt 754'242.22 

   

 Wasserversorgung  

 Aufwand Wasserversorgung 201'692.34 

 Ertrag Wasserversorgung 172'563.70 

 Ergebnis Wasserversorgung -29'128.64 

   

 Abwasserentsorgung  

 Aufwand Abwasserentsorgung 284'921.01 

 Ertrag Abwasserentsorgung 236'903.57 

 Ergebnis Abwasserentsorgung -48'017.44 

   

 Abfallentsorgung  

 Aufwand Abfall 86'938.74 

 Ertrag Abfall 71'710.80 

 Ergebnis Abfall -15'227.94 

   

 Elektrizitªtsversorgung  

 Aufwand Elektrizitªtsversorgung 1'275'989.85 

 Ertrag Elektrizitªtsversorgung 1'277'335.74 

 Ergebnis Elektrizitªtsversorgung 1'345.89 

   

 Glasfasernetz  

 Aufwand Glasfasernetz 257'210.69 

 Ertrag Glasfasernetz 150'108.35 

 Ergebnis Glasfasernetz -107'102.34 

   

 Soziales und Dorfkultur  

 Aufwand Soziales und Dorfkultur 0.00 

 Ertrag Soziales und Dorfkultur 3'181.00 

 Ergebnis Soziales und Dorfkultur 3'181.00 

   

INVESTITIONSRECHNUNG Ausgaben 245'931.81 

 Einnahmen 12'420.00 

 Nettoinvestitionen 233'511.81 
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3 Kenntnisnahme Verpflichtungskreditabrechnung 

Neubau Glasfasernetz 
Die Kreditabrechnung zur Investition für den Neubau des Glasfasernetzes 
liegt vor. 
 
Neubau Glasfasernetz 
Kredit Gemeindeversammlung 20.12.2020  Fr. 2'900ô000.00 
Kosten brutto inkl. MwSt. Fr. 2'345'868.60 

Unterschreitung inkl. MwSt. Fr. 554'131.40 
   
Einnahmen Fr. 966'850.65 
MwSt. Fr. 167'647.03 
Kosten netto exkl. MwSt. Fr. 1'211'370.92 

Unterschreitung netto exkl. MwSt. Fr. 1'688'629.08 
 

Erläuterungen zur Kreditabrechnung Glasfasernetz: 
- Der Gemeindeversammlung vom 20.12.2020 wurde der Bruttokredit 

von 2,9 Mio. beantragt. Es wurde lediglich auf die möglichen Investiti-

onseinnahmen von CHF 1'178'000.00 hingewiesen, da diese nicht 

rechtlich abgesichert waren (gemäss Finanzvorschriften). In der obi-

gen Abrechnung resultieren nun die Einnahmen von 

CHF 966'850.65, welche unter anderem zur Kreditunterschreitung 

führen. 

- Durch das grosse Mitmachen der Eigentümer wurde der Betrag der 

Eigentümerbeteiligungen sowie die Rückerstattung durch die Koope-

rationspartner viel höher als dieser geplant war. 

- Aufgrund der tiefen Marktpreise konnten beim Einkauf der Kabel 

grosse Einsparungen erzielt werden. 

- Durch den guten Zustand der Rohranlagen und guter Benützung be-

stehender Anlagen gab es weniger Aufwand beim Tiefbau als ge-

plant. 

- Die gute Wetterlage ermöglichte einen reibungslosen Bau der An-

lage. 

- Der Ertrag aus den Anschlussgebühren der Liegenschaftsbesitzer 

von Total Fr. 343'400.00 exkl. MwSt. wurde nicht, wie zuerst vorgese-

hen, über das Projekt gebucht. Der HRM2-Kontenrahmen sieht vor, 

dass Anschlussgebühren über die Erfolgsrechnung verbucht werden. 

Deshalb wurde dieser Ertrag direkt der Spezialfinanzierung Kabelver-

sorgung zugewiesen. Dadurch fällt der Bilanzüberschuss der Spezial-
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finanzierung höher aus. Zukünftige Defizite der Kabelversorgung kön-

nen aufgefangen werden, so dass der Bilanzausgleich am Ende der 

Abschreibungsdauer der Anlage (35 Jahre) positiv abschliessen 

sollte. 

 
Die vorliegende Kreditabrechnung liegt in der Beschlusskompetenz des Ge-
meinderates. Die Abrechnung wird der Gemeindeversammlung zur Kenntnis 
gebracht. 
 
Beschluss 
Der Gemeinderat hat die Kreditabrechnung zum Neubau Glasfasernetz an 
der Sitzung vom 14.03.2023 genehmigt. 
 
Dario Känel, Gemeinderat Ressort Gemeindebetriebe 
 
 

 

4 Orientierung Gemeinderat 
 
In diesen Traktanden kann kein Beschluss gefasst werden. Anträge können 
aber von der Versammlung verbindlich erklärt werden, so dass ein bestimm-
tes Geschäft, insofern nicht ein anderes Organ hierfür zuständig ist, der 
nächsten Gemeindeversammlung vorgelegt werden muss. 
 
 

Demission 

Natalie Aeschlimann hat nach 8 Jahren per 30.04.2023 ihren Rücktritt aus 
der Liegenschaftskommission Bargen bekannt gegeben. 
 
Wir danken Natalie herzlich für die Arbeit, das Mitwirken und ihr Engagement 
in der Kommission im Dienst der Gemeinde Bargen und wünschen ihr für die 
Zukunft alles Gute.  
 
Liegenschaftskommission und Gemeinderat Bargen 
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Werte Bargerinnen und Barger 
 
Per 30. Juni 2023 geht meine Amtszeit wie geplant zu Ende. Ich möchte es 
nicht unterlassen, ALLEN für die gute Zusammenarbeit, das Vertrauen, die 
Hilfsbereitschaft, das gemeinsam Erreichte und Erlebte zu danken! 
 
Ich werde nicht aufzählen, was in den vergangenen 7 ½ Jahren mit dem 
Gemeinderat oder im Ressort Schule/Kultur und Sport, alles gemacht, er-
reicht, geplant, angestossen, fortgesetzt oder traditionsgemäss beibehalten 
wurde. 
 
Irgendwo habe ich sicher Spuren hinterlassené. 
 
Dem Gemeinderat und meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger wün-
sche ich viel Erfolg, gutes Gelingen bei den geplanten Vorhaben, Visionen 
für die Zukunft, gute Entscheide, die nötige Geduld und Gelassenheit.  
 
Ich verabschiede mich mit einem «uf wiederluege» - wir sehen uns bei an-
derer Gelegenheit. 
 
Es war mir eine Ehre, im Gemeinderat tätig gewesen zu sein. 
 
Katharina Kathrin Käthi Kä Gerber 
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Wärmeverbund Bargen 

Nach der Infoveranstaltung vom 26.04.2023 haben die Eigentümer/innen nun noch Zeit 
bis zur Gemeindeversammlung die Absichtserklärung abzugeben. Informationen dazu 
befinden sich auf der Homepage oder im Beitrag vom LOLY. 
Gestützt auf diese Absichtserklärungen wird anlässlich der Gemeindeversammlung vom 
01.06.2023 über das Weiterführen des Projekts informiert. 
 

"    Bitte Abschnitt ausschneiden und an die Gemeindebetriebe Bargen senden  "  
 
 
 Gemeindebetriebe 
 Käsereigasse 1 
 3282 Bargen 
 
 
 
 

Interesse Wärmeverbund Bargen 
 
 
 
 
 __________________________________________   ______________  

Liegenschaft (Strasse / Nr.)  Parzelle Nr. 
 
 
 
 

Ich habe kein Interesse an einem Wärmeverbund. 
 

Ich habe die Absicht mich am Wärmeverbund anzuschliessen, ab Baubeginn in-
nert 10 Jahren. 

 
 
Frage / Bemerkung: 
 
 
 
 
 
Eingabefrist: vor der Gemeindeversammlung vom 01.06.2023, 18:00 Uhr 

 
 
 
 
 ____________________   ____________________   ____________________ 

Name Datum Unterschrift 
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5 Verschiedenes 

Informationen der Schulkommission und Schulleitung 
 

Betreffend Jahrgangs- und Klassenorganisation wurden Sie anlässlich der 
Gemeindeversammlung im November 2022 wie folgt orientiert: 

2023/2024 Schüler*innenzahl 

1. Klasse 18  

2. Klasse 14  

3./4. Klasse 27  

 
Nun sind für die künftige Stufe 3./4. Klasse unterdessen noch 2 weitere 
Schüler*innen bestätigt. 
Eine Klassengrösse von 29 Schülerinnen und Schülern gab Anlass zur Dis-
kussion. Diverse Szenarien und Stundenpläne wurden entwickelt. Keine Lö-
sung ist vollends zufriedenstellend. Auch eine Klasseneröffnung war leider 
nicht zu erwirken, da wir vom Kanton geforderte Parameter nicht erfüllen 
können. 
Damit die Klassengrössen ausgeglichen sind und weitere Anmeldungen 
besser aufgefangen werden können, entschieden sich die Schulleitung und 
die Kommission für folgende Lösung: 

2023/2024 Schüler*innenzahl Klassenlehrkräfte 

KG 17 = (1. KG) 9 + (2. 
KG) 8 

Rahel Johner und Yvonn 
Känel 

1. Klasse 18  Marianne Vigl 

2./3. Klasse 21 = (2.) 14 + (3.) 7 
   

Vakant 

3./4. Klasse 22 = (3.) 11 + (4.) 11 
  

Pascal Kunz 

5./6. Klasse 19 = (5.) 10 + (6.) 9  Daniel Weibel 

7.-9. Klasse 12 = (7.) 5 + (8.) 3 + 
(9.) 4  

Reto Huber 

 
Leider konnte die Stelle Klassenlehrperson 2./3. Klasse aufgrund des aus-
getrockneten Lehrpersonenmarktes noch nicht besetzt werden. Das Schul-
inspektorat ist alarmiert. Es wird nach einer Lösung gesucht, ein Übergangs-
szenario wird konzipiert. 
Glücklicherweise konnte Herr Pascal Kunz aus Biel für die 3./4. Klasse ge-
wonnen werden. 
 
Schulleitung Bargen, Matthias Struch 
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Pensionierung, Abschied und Dank 
 

Ende des Schuljahres 2022/23 wird unsere langjährige Lehrerin, Susanne 
Hügli, in den wohlverdienten Ruhestand treten. 
 
Der Gemeinderat und die Schulkommission gratulieren Susanne Hügli zu 
ihrer Pensionierung und wünschen ihr für den neuen Lebensabschnitt wei-
terhin gute Gesundheit, Glück, wunderbare Momente zum Geniessen ï ja 
einfach viel «Gfreuts»! 
Susanne Hügli wurde 1986 als Lehrerin gewählt, sie ist uns also 37 Jahre 
treu geblieben! 
Herzlichen Dank liebe Susanne, für deine Arbeit, dein Engagement und dei-
nen unermüdlichen Einsatz in all den Jahren im Dienst der Schule und der 
Kinder! 
Viele Bücher hast du gelesen, viele Bücher könntest du nun über das Ver-

gangene und Erlebte im Schulalltag schreiben, wer weiss  ï aber sicher 
gibt es nun im Buch deines Lebens ein neues Kapitel - geniesse es! 
 
Wir wünschen dir alles Gute! 
 
Gemeinderat und Schulkommission 
 
 
Mit Susanne Hügli verlassen uns leider noch weitere Lehrpersonen: 
 
Nina von Gunten, Lehrerin 3. und 4. Klasse.  
Seit 2018 ist Nina von Gunten Lehrerin in unsere Schule und unterrichtet 
ihre Schülerinnen und Schüler mit Freude und Geschick. Nach 6 Jahren hat 
sich Nina von Gunten wegen des langen Arbeitsweges (MerligenïBargen) 
entschieden, die Schule Bargen zu verlassen und wieder ins Berner Ober-
land zu ziehen. 
 
Erika Brand, Kindergärtnerin 
Im Jahr 2020 wurde Erika Brand als Kindergärtnerin gewählt. Mit Herzblut 
hat sie die Kinder unterrichtet und ihnen mit Geduld vieles beigebracht. Bei 
Engpässen im Schulsekretariat durften wir sie immer wieder als Sekretärin 
einsetzen und auf sie zählen.  
 
Alice Röthlisberger, Kindergärtnerin 
Alice Röthlisberger hatte ab 1. August 2022 eine befristete Anstellung für ein 
Jahr, wegen der grossen Anzahl Kinder in unserem Kindergarten. Sie war 
eine grosse Stütze, hat die Kinder mit Geduld und Fürsorge begleitet.  
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Wie doch schnell ein Jahr vergeht ï Leider müssen wir uns von Alice Röth-
lisberger verabschieden. 
 
Cornelia Bracher, Lehrerin 1. Klasse 
Cornelia Bracher wurde 2022 als Lehrerin für die 1. Klasse gewählt und hat 
die «Ersteler» mit viel Engagement und Geduld unterrichtet. Leider verlässt 
sie unsere Schule nach einem Jahr wieder. 
 
Wir bedauern den Weggang der genannten Lehrerinnen, bedanken uns bei 
ihnen für ihr Engagement und ihre wertvolle Arbeit im Dienste der Kinder und 
unsere Schule! Wir wünschen alles Gute, weiterhin viel Erfolg und jeweils 
einen guten Start an den neuen Arbeitsplätzen. 
 
Katharina Gerber, Gemeinderätin Schule und Kultur 
 

Kultur - Abschied und Dank 
 
Abschied zu nehmen gilt es auch für den Gemischten Chor Bargen. 
Der Gemischte Chor Bargen hat sich im November 2022 beim letzten Kon-
zert in der Mehrzweckhalle verabschiedet und seinen allerletzten gesangli-
chen Auftritt im Februar 2023 am Kirchensonntag gegeben.  
Viele Jahre hat der Chor im Dorfleben mitgewirkt, es mitgeprägt und wir durf-
ten immer auf ihre Unterstützung zählen. Wir bedanken uns beim Verein 
bzw. seinen Mitgliedern für das grosse Engagement - bei den Übernahmen 
der Festwirtschaft an der Bundesfeier, das Organisieren der 4-Bargen-Tref-
fen, der Bereicherung an den Kirchenanlässen, die Unterhaltung bei den 
jährlichen Theateraufführungen und und und - ganz herzlich. 
 
Katharina Gerber, Gemeinderätin Schule und Kultur 
 

Bundesr¿tli 2023 ï 1. August-Feier 
 

Dieses Jahr feiert die Schweizer Demokratie ihr 175-jähriges Bestehen. 
Zu diesem Anlass steht die 1. Augustfeier auf dem Rütli im Zeichen der Ju-
gendpartizipation. 
Wir wollen den Jugendlichen auch abseits des Rütlis Gehör verschaffen und 
sie und ihren Beitrag zur Schweizerischen Demokratie bei der Feier des Na-
tionalfeiertages in den Mittelpunkt stellen. So ist vorgesehen, dass ein Ju-
gendlicher bei uns die Festrede halten wird. 
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Traditionsgemäss sind unsere Jungbürger mit einem Beitrag auch wieder 
Teil unserer Feier. 
 
Auf vielseitigen Wunsch wird die Bundesfeier in diesem Jahr früher begin-
nen -> wir starten um 19.00 Uhr. Das bedeutet auch die Gratis-Bratwurst 
wird früher serviert werden. 
 
Das Frauenturnen übernimmt erfreulicherweise die Festwirtschaft. Wie im-
mer, ist die ganze Bevölkerung herzlich eingeladen. Der Einladungsflyer 
mit dem Programm folgt später.  

 
Sport - Schweizermeisterinnen 
 
Gleich zwei Unihockey-Spielerinnen können wir zum Schweizermeister-Ti-
tel gratulieren!  
 
Č Chayenne Hofmann gewann den Titel mit den Wizards Bern Burgdorf 

U21A 
 
Č Marilena Zurbrügg gewann mit ihrem Team die Girls Trophy der regi-

onalen Unihockeyauswahlen  
 

Wir gratulieren den beiden Sportlerinnen und wünschen ihnen weiterhin 
viel Freude und dass sie noch viele Erfolge feiern können in ihren noch jun-
gen Karrieren.  
 
Wir sind stolz auf euch!! 
 
Gemeinderat und Ressort Schule, Kultur und Sport  
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Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
 
Die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung sind wie folgt: 
 
Montag 09.00 ï 12.00  /  geschlossen 
Dienstag 09.00 ï 12.00  /  14.00 ï 18.00 
Mittwoch 09.00 ï 12.00  /  geschlossen 
Donnerstag 09.00 ï 12.00  /  geschlossen 
Freitag geschlossen 
 
Anmerkung: 
In diesen Zeiten ist gewährleistet, dass Telefon und Schalter bedient sind. 
Nach Voranmeldung können auch Termine ausserhalb der Öffnungszei-
ten vereinbart werden. 
 

 
Sommeröffnungszeiten während Schulferien (10.07. ï 13.08.2023): 
 
Dienstag 09.00 ï 12.00  /  14.00 ï 18.00 
Donnerstag 09.00 ï 12.00 
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Februar 2023 
 

Inbetriebnahme des Notfalltreffpunktes (NTP)  
Im Lauf des letzten Jahres wurde immer wieder über 
das Projekt Notfalltreffpunkte gesprochen. Aktuelle Er-
eignisse haben uns gerade jetzt wieder gezeigt, wie 
wichtig eine Anlaufstelle für die Bevölkerung wird, 
wenn unsere Kommunikations-Infrastruktur nicht mehr 
funktioniert. Als Blaulichtorganisation sind wir uns die-
ser Tatsache bewusst und versuchen uns bestmöglich 
vorzubereiten.  
Als uns Peter von Arx, Verbandsrat der Gemeinde Wal-
perswil, im Februar 2022 auf das Projekt Notfalltreff-
punkte aufmerksam gemacht hat und uns um Rat bat, 
wussten wir schnell, dass wir für alle NTP Standorte in 
unserem Verbandsgebiet eine einheitliche Lösung an-
bieten wollen. Bereits im April 2022 konnte eine Leis-
tungsvereinbarung unterzeichnet werden, welche den 
Gemeinden die Inbetriebnahme und den Betrieb in der 
ersten Stunde abnimmt. Die Ablösung durch das Ge-
meindepersonal, mit Unterstützung durch den Zivil-
schutz, ist ein wichtiger Bestandteil. 
Wie das aber so ist, reicht es nicht aus, eine Vereinba-
rung zu schreiben, sondern es muss auch trainiert wer-
den. Alle Beteiligten müssen wissen, wo das Material 
gelagert ist und wo sich der genaue Standort des NTP 
befindet. Was muss man beachten, wenn man ein 
Funkgerät bedienen muss, es ist nicht wie telefonieren, 

es müssen klare Regeln eingehalten werden. 
 
Auf Initiative des Gemeindeverbands Öffentliche Sicherheit wurde am 1. Februar 2023, 
ein erster Test umgesetzt.  
 
An den 5 Standorten in unserem Verbandsgebiet, wurden zusammen mit dem Gemein-
depersonal die NTP aufgebaut. 
ü Aarberg  Arolina  für die Gemeinden Aarberg, Bargen, Kappelen 

ü Jens  Schulhaus  für die Gemeinden Jens, Hermrigen, Merzligen 

ü Radelfingen Gemeindehaus für die Gemeinden Radelfingen inkl. Frieswil 

ü Seedorf  Werkhof Baggwil für die Gemeinde Seedorf  

ü Walperswil Schulhaus  für die Gemeinden Walperswil, Bühl Epsach 

Die Gemeindevertreter der 11 Gemeinden wurden dazu eingeladen, sich ein Bild zu ma-
chen und erste Gehversuche mit den Polycom Funkgeräten zu machen. 
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Konkret wurden die Fahnen und die Wegweiser aufgestellt -> oben das Beispiel in Jens.  
 
Das Material wurde kontrolliert und diverse Funkverbindungskontrollen via Polycom Ge-
räte getätigt. Obwohl der eine oder andere Gemeindevertreter schon als Kind mit Funk-
geräten Kontakt hatte, war es doch etwas anderes, als auf der anderen Seite auf einmal 
die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Antwort gegeben hat.  
In den zwei Stunden konnten Kontakte zwischen den verschiedenen Gemeindevertretern 
und der Regio FW Aarberg geknüpft werden. Beim NTP Aarberg durften wir Franziska 
Steck (Regierungsstatthalterin) begrüßen, sie hat sich vor Ort ein Bild gemacht und allen 
Beteiligten ihren Dank ausgesprochen.  

 
NTP Aarberg 
Mit dieser ersten Inbetriebnahme konnten wir einen guten Grundstein legen und sind 
überzeugt, innerhalb unseres Verbandsgebietes 5 funktionierende NTP, zusammen mit 
den Gemeinden und dem Zivilschutz, für die Bevölkerung betreiben zu können. 
Alle weiteren Informationen zu den Notfalltreffpunkten im Kanton Bern finden sie auf der 
Seite des Kantons Bern Kanton Bern / Notfalltreffpunkt 
Wir danke allen Interessierten, insbesondere der Kantonalen Einsatzzentrale Biel für die 
Mithilfe. 
 
Regio Feuerwehr Aarberg und die 11 Verbandsgemeinden 

https://www.notfalltreffpunkt.ch/de/kanton-bern/
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Aufruf zur Meldung der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina) 

Dieses Schreiben richtet sich an alle Personen, die einen Beitrag gegen die Ausbreitung der Asia-
tischen Hornissen (Vespa velutina) leisten und somit zum Schutz der Honigbienen und anderer 
Insekten beitragen können. 
 
Die Asiatische Hornisse verbreitet sich in der Region 
Nachdem sich die Asiatischen Hornisse in der Westschweiz seit 2017 ausgebreitet hat, haben im 
Spätsommer 2022 Imker in Münchenstein, BL erste Exemplare der Asiatische Hornisse bei einem 
Bienenstock beobachtet und dies dem Bienengesundheitsdienst (info@apiservice.ch) gemeldet. 
Mittels Radio-Telemetrie konnte das Nest rasch gefunden und entfernt werden. Zusätzlich wur-
den in den Kantonen Aargau (Aarburg, Möhlin, Obermumpf und Widen) und Solothurn (Bär-
schwil) adulte Insekten gefunden. 
 
Honig- und Wildbienen in Gefahr 
Bienen (Apidae) gehören vor allem im Sommer und Herbst zur bevorzugten Beute der Asiatischen 
Hornisse. Durch das Auftreten der Asiatischen Hornisse kann es zur Schwächung oder im Extrem-
fall sogar zum Verlust von Bienenvölkern kommen. Die Gefahr durch die Asiatische Hornisse für 
den Menschen ist nicht höher als durch einheimische Hornissen oder Wespen.  
 
Aufruf zur Meldung verdächtiger Nester und Insekten 
Um die Ausbreitung der Asiatischen Hornisse zu verhindern, ist eine möglichst frühe Erkennung 
einer Ansiedlung notwendig. Dabei sind die Behörden auf Meldungen von Personen, die sich viel 
im Offenland und im Wald aufhalten, angewiesen.  
Die Königinnen bauen im Frühling kleine Vornester an einer geschützten Stelle. In den Sommer-
monaten werden die grossen Nester in den Kronen von Laubbäumen erbaut. In den Wintermo-
naten sind die verlassenen grossen Nester mit seitlichem Einflugloch dank der Laubfreiheit gut in 
den Baumkronen zu erkennen. 
 

 
Abbildung 1: Vornest im Frühling 
http://www.hornissenschutz.ch/vespa-velutina-
nth.htm 

Abbildung 2: Nest in Baumkrone 
(Quelle: Père Igor, Wikimedia) 

mailto:info@apiservice.ch
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Bitte melden Sie verdächtige Nester und Insekten (mit Bild und Koordinaten) an: 
 

Meldestelle für verdächtige Insekten und Nester 
Bienengesundheitsdienst: info@apiservice.ch 

 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Kanton Bern 
Kantonales Laboratorium 
Kanton Basel-Landschaft 
Amt für Umweltschutz und Energie 
neobiota@bl.ch 
Tel. 061 552 51 11 (Zentrale) 
 
 
Weitere Informationen: 

¶ www.bienen.ch > Themen > Bienengesundheit > Weitere Krankheiten und Schädlinge > 

PDF «2.7. Asiatische Hornisse Vespa velutina» (Online-Link) und PDF «2.7.1. Anleitung git-

tergeschütztes Flugloch»  

¶ Monceau, Karine & Bonnard, Olivier & Thiery, Denis. (2014). Vespa velutina: A new invasive 

predator of honeybees in Europe. Journal of Pest Science. 87. 10.1007/s10340-013-0537-3. 

¶ Laurino, D.; Lioy, S.; Carisio, L.; Manino, A.; Porporato, M. (2020). Vespa velutina: An Alien 

Driver of Honey Bee Colony Losses. Diversity 2020, 12, 5.  

 
 
22. März 2023 
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Hundetaxe 2023 

Die Hundetaxe für das Jahr 2023 beträgt für 
jeden Hund, der vor dem 1. Mai 2023 geboren 
wurde, CHF 80.00. 
 

Die Gebühren werden im August 2023 mittels 
Rechnung durch die Finanzverwaltung erho-
ben. 
Bitte melden Sie Ihre neuen Hunde bei uns auf der Gemeindeverwaltung an. 
Ebenso bitten wir um Abmeldung der verstorbenen Hunde. 
 
 
 

Open-Air-Kino 
Am Freitag, 18. August 2023 findet wiederum das  
Open-Air-Kino auf dem ĂRoten Platzñ bei der Mehr-
zweckhalle Bargen statt. Bei schlechter Witterung in 
der MZH. Weitere Infos folgen zu einem späteren 
Zeitpunkt mittels Flyer. 

 

 

Wasserhärte 
Die Wasserhärte der Gemeinde Bargen 
beträgt 33.6°fH. 
 
Wasserhärte Tabelle in fH (=französische Härte) 
  0 bis   7 sehr weich 
  7 bis 15 weich 
15 bis 25 mittel - hart 
25 bis 32 ziemlich hart 
32 bis 42 (sehr) hart 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZmtvO6vHTAhWJ0xoKHbsnDUwQjRwIBw&url=https://www.j-w-k.ch/kino_2016/&psig=AFQjCNGRuIjhaOBHtn4gLAci3JK9J0s3Ng&ust=1494935277195020
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5t93RjubLAhVFOxQKHffPCRYQjRwIBw&url=http://www.spiel-ideen.ch/spielzeug-online-shop/spielsachen/spielzeug/produkt/1015/014179_ravensburger&psig=AFQjCNF4UZPr3_iQjLjIbMzM_sOkTO73eQ&ust=1459348403351622
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Resultatblatt zum Untersuchungsbericht des Trinkwassers  
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Kantonales Energiegesetz ï diese Änderungen müssen Gebäude- 
besitzende kennen 
 
Das revidierte Energiegesetz tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Die Vorgaben zielen darauf 
ab, den Energieverbrauch zu reduzieren, den CO2-Ausstoss zu verringern, die Nutzung 
von erneuerbaren Energien zu erhöhen, die Auslandabhängigkeit zu reduzieren und die 
Versorgungssicherheit zu stärken.  
 
Für Gebäudebesitzerinnen und -besitzer sind nachfolgende Informationen wichtig: 
 

¶ Heizungsersatz 
Neu ist der Ersatz der Heizung immer meldepflichtig. Sofern erneut eine mit fossilen 
Energieträgern betriebene Heizung eingebaut wird, gelten bei über 20-jährigen 
Wohngebäuden sowie Verwaltungsgebäuden, Schulen, Verkaufsgebäuden und 
Restaurants zusätzliche Anforderungen. Die Anforderung kann erfüllt werden, wenn 
im aktuellen Zustand mindestens die GEAK-Gesamtenergieeffizienz D nachgewie-
sen wird, ein gültiges Minergie-Zertifikat vorliegt oder eine der zwölf Standardlösung 
fachgerecht umgesetzt wird.  
Die Meldung des Heizungsersatzes erfolgt über das eBau-Portal des Kantons Bern. 
 

¶ Elektroboiler 
Bestehende, zentrale Elektroboiler in Wohnbauten müssen innert 20 Jahren ab In-
krafttreten des revidierten Energiegesetzes (spätestens bis 31.12.2043) ersetzt wer-
den, sofern sie nicht mit mindestens 50 % erneuerbarem, eigenproduzierten Strom 
betrieben werden. 
 

¶ Neubauten 
Der Grenzwert des gewichteten Energiebedarfs wird aufgehoben und durch die ge-
wichtete Gesamtenergieeffizienz abgelöst. Damit ist der gesamte Energieverbrauch 
des Gebäudes zu berücksichtigen. Gleichzeitig darf die Eigenenergieerzeugung 
(Elektrizität und/oder Wärme) in Abzug gebracht werden, sofern diese aus erneuer-
baren Energien gewonnen werden. Der Grenzwert des Heizwärmebedarfs bleibt 
bestehen. 
 

Bei Neubauten mit einer anrechenbaren Gebäudefläche von mehr als 300 m2 muss 
neu eine Solaranlage installiert werden. Ausserdem gilt neu eine Ausrüstungspflicht 
von Parkplätzen mit einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. 

 
Detaillierte Informationen finden Sie unter: www.be.ch/keng 
 
Für eine Beratung wenden Sie sich an die öffentliche regionale Energieberatung des 
Kantons Bern. 
 

 
  

http://www.be.ch/keng
https://www.weu.be.ch/de/start/themen/energie/energieberatung.html

